
Hausordnung des Immanuel-Kant-Gymnasiums

1. Allgemeine Grundsätze

Die Aufgaben und Ziele der Schule kö� nnen nur erfu� llt werden, wenn sich jedes Mitglied der Schulgemeinschaft ver-
antwörtlich beteiligt und durch sein Verhalten dazu beitra� gt, die Gemeinschaft zu fö� rdern. Ru� cksichtnahme ist eine
Vör-aussetzung des Gemeinschaftslebens und daher auch im Schulalltag unerla� sslich. Die fölgende Hausördnung
söll allen am Schulleben Beteiligten die Umsetzung dieser Ziele ermö� glichen.

2. Hausrecht

Das Hausrecht wird vöm Schulleiter und seinem Vertreter ausgeu� bt. Jede unterrichtende öder aufsichtsfu� hrende
Lehrkraft,  die Verwaltungsleiterin,  die Sekreta� rinnen und der Hausmeister vertreten in ihrem jeweiligen Bereich
den Schulleiter bei der Ausu� bung des Hausrechts.

3. Stunden- und Pausenordnung

3.1 Zeitplan
1. Unterrichtsblöck 1. + 2. Stunde 08.00 – 08.45 Uhr  +  08.45 – 09.30 Uhr 15' Pause

2. Unterrichtsblöck 3. + 4. Stunde 09.45 – 10.30 Uhr  +  10.30 – 11.15 Uhr 30' Pause

3. Unterrichtsblöck 5. + 6. Stunde 11.45 – 12.30 Uhr  +  12.30 – 13.15 Uhr 30' Pause

4. Unterrichtsblöck 7. + 8. Stunde 13.45 – 14.30 Uhr  +  14.30 – 15.15 Uhr   5' Pause

5. Unterrichtsblöck 9. + 10. Stunde 15.20 – 16.05 Uhr  +  16.05 – 16.50 Uhr

3.2 Ist  fu� nf  Minuten nach Stundenbeginn keine  Lehrkraft  im Unterrichtsraum,  införmiert  die  Klassenspre-
cherin/der  Klassensprecher,  eine  Schu� lerin/ein  Schu� ler  des  Kurses  umgehend  den  stellvertretenden  
Schulleiter öder das Sekretariat.

3.3 Um dem Prinzip einer gesunden Schule gerecht zu werden, gilt der Grundsatz, dass alle Schu� lerinnen und 
Schu� ler in den größen Pausen die Schulgeba�ude verlassen. Die Klassenra�ume sind verschlössen. Ausnah-
meregelungen gelten fu� r das Arbeiten im Cömputerraum A 314, den Sek-II-Raum A 113, das Einnehmen 
des Schulessens im Speiseraum, die Cafeteria, nötwendige Ga�nge zum Sekretariat und das Ausleihen und 
Zuru� ckgeben vön Bu� chern und Zeitschriften in der Bibliöthek.

3.4 Regeln bei Abklingeln:
Bei extremen Wetterlagen (z.B. Ka� lte, Schnee, Regen, Sturm) wird abgeklingelt (mit dem Pausenzeichen  
öder auch wa�hrend der größen Pause). Die Schu� lerinnen und Schu� ler begeben sich umgehend in ihren  
na� chsten Unterrichtsraum und werden dört altersgema�ß (vön der fölgenden Lehrkraft) beaufsichtigt.
Die Regelungen fu� r die Sek II (siehe Punkt 3.3 und 3.9) bleiben unberu� hrt.

3.5 Schu� leraufenthaltsra�ume fu� r Schu� lerinnen und Schu� ler der Sekundarstufe II wa�hrend der Freistunden sind 
der Raum A 113, der Speiseraum außerhalb der Essenszeit und die Ra�ume des öffenen Ganztags.

3.6 Das Ballspielen auf dem Höf in den größen Pausen ist nur auf der Ballspielanlage gestattet. Wa�hrend der 
Unterrichtszeit ist das Ballspielen auf dem gesamten Höf nicht erlaubt.

3.7 Schu� lerinnen und Schu� ler, die die Angeböte des öffenen Ganztags nicht nutzen, haben das Schulgela�nde  
nach Unterrichtsschluss zu� gig zu verlassen.

3.8 Veranstaltungen außerhalb des regula� ren Unterrichts mu� ssen mit der Schulleitung und dem Hausmeister 
abgespröchen werden.

3.9 Aus Gru� nden der schulischen Aufsichtspflicht du� rfen die Schu� lerinnen und Schu� ler der Jahrga�nge 5 – 10 
wa�hrend  des  Unterrichtstages  das  Schulgela�nde  grundsa� tzlich  nicht  verlassen.  Die  Schu� lerinnen  und  
Schu� ler der Jahrga�nge 11 – 12 entscheiden eigenverantwörtlich.

4. Offener Ganztag

4.1 Der öffene Ganztag bietet allen Schu� lerinnen und Schu� lern des Immanuel-Kant-Gymnasiums breite u� ber  
den Unterricht hinausgehende Angeböte. Diese werden im Aushang der Arbeitsgemeinschaften bekanntge-
geben. Die Veranstaltungen des öffenen Ganztags unterliegen in der Regel der Stundenördnung der Schule.



4.2 Die Aufsichtsfu� hrenden der Veranstaltungen tragen dafu� r Sörge, dass der Unterricht nicht  gestö� rt wird.

4.3 Schu� lerinnen und Schu� ler, die Angeböte des öffenen Ganztags wa�hrend der Unterrichtszeiten, insbesöndere
im 4. Blöck, nutzen, haben in den Fluren und Treppenha�usern und auf dem Höf Ruhe zu wahren.

5. Allgemeine Verhaltensregeln

5.1 Waffen, Alköhöl, Drögen und das Rauchen sind auf dem Schulgela�nde grundsa� tzlich verböten.
Völlja�hrige Schu� lerinnen und Schu� ler, die rauchen, haben auf das Wöhnumfeld Ru� cksicht zu nehmen und 
werden gebeten, nur vör der Höfeinfahrt Leöpöldstraße zu rauchen.

5.2 Private  elektrönische  Gera� te  sind  grundsa� tzlich  im  Unterricht,  in  der  15'-Pause  und  im  Essenraum  
auszuschalten. Bei allen sönstigen schulischen Veranstaltungen entscheidet der Leiter bzw. die Begleitper-
sön u� ber die Nutzung der elektrönischen Gera� te. In den Höfpausen du� rfen die privaten elektrönischen Ge-
ra� te genutzt werden, sind aber 5' vör Unterrichtsbeginn auszuschalten. Kömmt es im öben genannten Sinn 
zu Verstö� ßen gegen die Hausördnung, kö� nnen private elektrönische Gera� te vön den Lehrkra� ften eingezö-
gen und der Schulleitung u� bergeben werden. Bei minderja�hrigen Schu� lerinnen und Schu� lern sind die Ge- 
ra� te vön einem Erziehungsberechtigten abzuhölen.
Die Klassenleiter[innen] införmieren die Eltern u� ber den Absatz 5.2 der Hausördnung und lassen sich die 
Kenntnisnahme gegenzeichnen.

5.3 Alle am Schulleben Teilnehmenden achten auf Ordnung und Sauberkeit und haften fu� r den vön ihnen vör-
sa� tzlich öder gröb fahrla� ssig verursachten Persönen- öder Sachschaden entsprechend den Vörschriften des 
bu� rgerlichen Rechts.

5.4 Fahrra�der mu� ssen an den dafu� r vörgesehenen Pla� tzen abgestellt werden.

5.5 Die Schule haftet rechtlich nicht fu� r abhanden gekömmene private Sachen und Gegensta�nde (z.B. durch  
Diebstahl). Private Versicherungen söllten fu� r diesen Fall abgeschlössen werden.

5.6 Schulfremde Persönen haben sich im Sekretariat (Geba�ude Lu� ckstraße Raum A 223) anzumelden.

6. Ergänzungen

6.1 Bestandteil der Hausördnung sind auch die Belehrungen
zum Alarm,
zu den Fachra�umen,
zu den Spörthallen,
zu den Unterrichtsversa�umnissen,
zu den Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen,
zum Hygieneplan der Schule und
zur Nutzung des schulischen Intranets und Internets.

6.2 Diese Belehrungen werden halbja�hrlich öder entsprechend der Unterrichtsinhalte vön den Klassenleiterin-
nen und Klassenleitern, vön den Tutörinnen und Tutören öder Fachlehrerinnen und Fachlehrern durchge-
fu� hrt. Tagesaktuell nötwendige Belehrungen (z.B. bei Schnee) sind auch Bestandteil der Hausördnung.

6.3 Daru� ber hinaus gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Schulkonferenz hat diese Hausordnung am 01.10.2018 beschlossen und damit in Kraft gesetzt.

A. Niedermö� ller (Schulleiter)


